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69. Jahrgang Sonderausgabe Freitag, 2. Dezember 2016

B E K A N N T M A C H U N G

1. Änderung der Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe von acht verkaufsoffenen  
Sonntagen in verschiedenen Stadtbezirken  

und in Gesamt-Solingen 
vom 01.12.2016

Die aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz - LÖG 
NRW) vom 16.11.2006 und des § 27 (1) des Ordnungsbe-
hördengesetzes NRW von der Stadt Solingen als örtlicher 
Ordnungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom für verschie-
dene Stadtbezirke und Gesamt-Solingen erlassene Verord-
nung vom 03.09.2015 wird hiermit wie folgt geändert.

(1) Verkaufsstellen dürfen am 03.01.2016 innerhalb des 
Stadtbezirkes Mitte in der Zeit von 13.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet sein.

(2) Verkaufsstellen dürfen am 06.03.2016 innerhalb des 
Stadtbezirkes Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid in der Zeit 
von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(3) Verkaufsstellen dürfen am 20.03.2016 innerhalb des 
Stadtbezirkes Burg/Höhscheid in der Zeit von 13.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet sein.

(4) Verkaufsstellen dürfen am 10.04.2016 innerhalb des 
Stadtbezirkes Mitte in der Zeit von 13.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet sein.

(5) Verkaufsstellen dürfen am 26.06.2016 innerhalb des 
Stadtbezirkes Wald in der Zeit von 13.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet sein.

(6) Verkaufsstellen dürfen am 04.09.2016 innerhalb des 
Stadtbezirkes Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid in der Zeit 
von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(7) Verkaufsstellen dürfen am 30.10.2016 in Solingen in 
der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(8) wird aufgehoben

(9) wird aufgehoben

(10) wird aufgehoben

(11) wird aufgehoben

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Aufhebung der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung der Stadt Solingen wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 01.12.2016

Tim Kurzbach
Oberbürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages 

im Stadtbezirk Ohligs 
vom 01.12.2016

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz - LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 und des § 27 (1) des Ordnungsbehörden-
gesetzes NRW wird von der Stadt Solingen als örtlicher Ord-
nungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 01.12.2016 für 
den Stadtbezirk Ohligs folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1) Verkaufsstellen innerhalb des Stadtbezirkes Ohligs 

dürfen am 04.12.2016 in der Zeit von 13.00 – 18.00 
Uhr innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten 
Flächen geöffnet sein. Ausgenommen hiervon sind der 
Lebensmittelhandel, die Baumärkte, Möbelanbieter 
und Apotheken (außer Notdienst). 

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb 
der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 
Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages 

im Stadtbezirk Mitte 
vom 01.12.2016

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz - LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 und des § 27 (1) des Ordnungsbehörden-
gesetzes NRW wird von der Stadt Solingen als örtlicher Ord-
nungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 01.12.2016 für 
den Stadtbezirk Mitte folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1) Verkaufsstellen innerhalb des Stadtbezirkes Mitte 

dürfen am 04.12.2016 in der Zeit von 13.00 – 18.00 
Uhr innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten 
Flächen geöffnet sein. Ausgenommen hiervon sind der 
Lebensmittelhandel, die Baumärkte, Möbelanbieter 
und Apotheken (außer Notdienst). 

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb 
der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 
Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 01.12.2016

Tim Kurzbach
Oberbürgermeister

Anlage zur Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags im Stadt-
bezirk Mitte

Bereich verkaufsoffener Geschäfte
Bereich der Weihnachtsmärkte
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§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb 
der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geld-
buße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 
Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 01.12.2016

Tim Kurzbach
Oberbürgermeister 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung/ordnungsbehördliche Verordnung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 01.12.2016

Tim Kurzbach
Oberbürgermeister 

B E K A N N T M A C H U N G

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages 

im Stadtbezirk Wald 
vom 01.12.2016

Aufgrund des § 6 (4) des Gesetzes zur Regelung der Laden-
öffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz - LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 und des § 27 (1) des Ordnungsbehörden-
gesetzes NRW wird von der Stadt Solingen als örtlicher Ord-
nungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 01.12.2016 für 
den Stadtbezirk Wald folgende Verordnung erlassen:

§ 1
(1) Verkaufsstellen innerhalb des Stadtbezirkes Wald 

dürfen am 04.12.2016 in der Zeit von 13.00 – 18.00 
Uhr innerhalb der in der Anlage gekennzeichneten 
Flächen geöffnet sein. Ausgenommen hiervon sind der 
Lebensmittelhandel, die Baumärkte, Möbelanbieter 
und Apotheken (außer Notdienst). 

Anlage 2 zur Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Freigabe
eines verkaufsoffenen Sonntags im Stadtbezirk Ohligs

Bereich verkaufsoffener Geschäfte

Bereich der Weihnachtsmärkte

Bereich verkaufsoffener Geschäfte
Bereich der Weihnachtsmärkte

Anlage zur Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntags im Stadt-
gebiet Wald


